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Die kommunale Straßenbeleuchtung muss kein Energie-
fresser bleiben! 
 
 
Rechnungshofpräsident Dr. Sebastian Dette stellt auf einer gemeinsamen 
Pressekonferenz mit Umweltministerin Anja Siegesmund einen Bericht über 
die Prüfung der Kommunalen Straßenbeleuchtung vor. Hierzu sind Sie herz-
lich eingeladen. 
 
Termin: Montag, 7. Dezember 2015, 11:30 Uhr 
 
Ort:  Thüringer Ministerium für Umwelt, Energie und  Natur-

schutz, Beethovenstraße 3, 99096 Erfurt, Zimmer B 2 09 
 
Der Rechnungshof hat sich in den vergangenen Jahren immer wieder mit 
energiewirtschaftlichen Fragen und dem Umwelt- und Klimaschutz befasst.  
 
Die Straßenbeleuchtung stellt mit einem Anteil von bis zu 60 Prozent an den 
Gesamtstromkosten einer Gemeinde einen „Kostenfresser“ im kommunalen 
Haushalt dar. Ausgehend von der gegenwärtigen Ausbausituation der Stra-
ßenbeleuchtung in Thüringen lassen sich allein durch eine Umstellung auf ef-
fiziente Leuchtmittel bis zu 14 Mio. Euro jährlich einsparen. Und weniger Ener-
gieverbrauch bedeutet weniger Emissionen: Mit modernen Leuchten könnte 
Thüringen seinen CO2-Ausstoß um 40.000 Tonnen pro Jahr senken. 
 
Nur wenige Thüringer Kommunen haben jedoch das dafür nötige Geld. Der 
Rechnungshof beschreibt daher in seinem Bericht Wege, energieeffiziente 
Straßenbeleuchtungssysteme zu bauen und zu finanzieren. Auch finanz-
schwache Kommunen haben danach durchaus die Möglichkeit, ihre Straßen-
beleuchtung zu modernisieren, indem sie einen rentierlichen Kredit aufneh-
men.  
 
Dette appelliert an die Kommunen, alle kommunalen Energiefresser zu iden-
tifizieren und durch energiesparende, umweltschonende Systeme zu erset-
zen. Dadurch können die kommunalen  Haushalte dauerhaft entlastet werden. 


